Obergericht des Kantons Zurich

I. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB150458-0O/U/cwo

Mitwirkend: Die Oberrichter lic. iur. P. Marti, Prasident, Dr. iur. D. Schwander,
und Ersatzoberrichter lic. iur. J. Meier sowie der Gerichtsschreiber
Dr. iur. F. Manfrin

Urteil vom 19. August 2016

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft See/Oberland,

vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. P. Rothenbach,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

sowie

Privatklager und Berufungsbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

betreffend
einfache Korperverletzung

(Ruckweisung der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts)

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 15. April 2014
(DG130019)



Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zirich vom
16. Februar 2015 (SB140414)

Urteil der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts vom
29. Oktober 2015 (6B_375/2015)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft See / Oberland vom 2. Dezember 2013
(Urk. 31) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 15. April 2014:
(Urk. 82 S. 45¢1)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist der einfachen Korpenerletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1
StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB schuldig.

2. Der Beschuldigte wird mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bestraft.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festge-
setzt.

4, Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenuber dem Privatkldger aus dem einge-

klagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatz- und genugtuungspflichtig ist. Zur
genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruches

wird der Privatklager auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

5. Rechtsanwalt Dr. iur. X1. , wird fir seine Bemihungen und Barauslagen als amtlicher

Verteidiger des Beschuldigten aus der Gerichtskasse wie folgt entschadigt:

Honorar: Fr. 6'664.00
Barauslagen: Fr. 218.55
MwSt 8.0%: Fr. 550.60
Total: Fr. 7'433.15
6. Die Entscheidgebiihr wird angesetzt auf:
Fr. 5'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 100.00 Auslagen Gericht (Zeugenentschadigung)
Fr. 816.00 Kosten Kantonspolizei
Fr. 2'500.00 Gebuhr Anklagebehoérde
Fr. 590.00  Auslagen Untersuchung (med. Berichte, Zeugenentsch.)
Fr. 7'433.15  amtliche Verteidigung
7. Die Kosten der Untersuchung (Kantonspolizei/Staatsanwaltschaft) und des gerichtlichen

Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung



10.

werden auf die Staatskasse genommen. Das Nachforderungsrecht gemass Art. 135 Abs. 4
StPO bleibt vorbehalten.

Der Beschuldigte wird Uberdies verpflichtet, dem Privatklager fur das gesamte Verfahren ei-
ne Entschadigung i.S.v. Art. 433 StPO von Fr. 9'589.20 zu bezahlen.

(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Berufungsantrage im zweiten Berufungsverfahren:

der Verteidigung des Beschuldigten:

(schriftlich; Urk. 134 S. 2)

1.

Unter Ersetzung des Urteils des Bezirksgerichts Hinwil vom 15. Apiril
2014 (Geschafts-Nr.: DG130019) sei A.__ vom Vorwurf der einfa-
chen Korperverletzung freizusprechen.

Die Zivilanspruche des Privatklagers seien abzuweisen.

eventualiter sei der Privatklager mit seinen Zivilansprichen auf den
Zivilweg zu verweisen.

Die Kosten des vorliegenden Verfahrens seien auf die Gerichtskasse
zu nehmen.

A.  sei, soweit er obsiegt, eine Entschadigung fir die Wahrneh-
mung seiner Verteidigungsrechte vor dem Obergericht in Hohe der von
mir eingereichten Honorarnote einschliesslich einer Nachbesprechung

von 30 Minuten festzusetzen.

des Privatklagers:

(schriftlich; Urk. 146 S. 2)

1.

Der Beschuldigte A.__ sei der einfachen Korperverletzung im Sinne
von Art. 123 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB
schuldig zu sprechen;

Es sei festzustellen, dass der Beschuldigte A.  gegeniber dem
Privatklager B. aus dem eingeklagten Ereignis vom

15. November 2012 dem Grundsatze nach schadenersatz- und genug-



tuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Schadenersatz- und
Genugtuungsanspruchs sei der Privatklager auf den Weg des Zivil-
prozesses zu verweisen;

3. Der Beschuldigte A._ sei zu verpflichten, dem Privatklager fir die
Untersuchung, das erstinstanzliche Verfahren und fur das (erste) Ver-
fahren vor Obergericht i.S.v. Art. 433 StPO eine Entschadigung von
Fr. 12'831.35 zu bezahlen;

4. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens seien ausgangsgemass dem
Beschuldigten A, aufzuerlegen;

5. Der Beschuldigte A._ sei zu verpflichten, dem Privatklager fir das
(zweite) Verfahren vor Obergericht i.S.v. Art. 433 StPO eine Ent-
schadigung von Fr. 1'687.50 zu bezahlen."

c) der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 142)

Keine Antrage

Erwagungen:

1.  Verfahrensgang

1.1.  Mit vorinstanzlichem Urteil vom 15. April 2014 wurde der Beschuldigte der
einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbin-
dung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB schuldig gesprochen (Dispositivziffer 1) und
mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bestraft (Dispositivziffer 2). Der Vollzug
der Freiheitsstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt
(Dispositivziffer 3). Weiter wurde festgestellt, dass der Beschuldigte gegenuber
dem Privatklager aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schaden-
ersatz- und genugtuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des
Schadenersatz- und Genugtuungsanspruches wurde der Privatklager auf den
Weg des Zivilprozesses verwiesen (Dispositivziffer 4). Die Kosten der Unter-
suchung und des gerichtlichen Verfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt,

wahrend die Kosten der amtlichen Verteidigung unter Vorbehalt des Nach-



forderungsrechts gemass Art. 135 Abs. 4 StPO auf die Staatskasse genommen
wurden (Dispositivziffer 7). Uberdies wurde der Beschuldigte verpflichtet, dem
Privatklager fir das gesamte Verfahren eine Entschadigung i.S.v. Art. 433 StPO
von Fr. 9'5689.20 zu bezahlen (Dispositivziffer 8).

1.2. Gegen dieses Urteil, das dem Beschuldigten am 25. April 2014 zuging
(Urk. 67; vgl. Prot. I S. 18 unten), meldete dieser fristgerecht Berufung an
(Urk.68). Am 4.Juni 2014 wurde Rechtsanwalt Dr. iur. X1, als amtlicher
Verteidiger des Beschuldigten entlassen und festgestellt, dass der Beschuldigte
Rechtsanwalt Dr. iur. X._  zu seinem Wahlverteidiger ernannt hat (Urk. 74).
Die Berufungserklarung erfolgte am 2. September 2014 (Urk. 84). Der Privatkla-
ger verzichtete mit Eingabe vom 26. September 2014 auf die Erhebung einer An-
schlussberufung (Urk. 90). Die Staatsanwaltschaft teilte mit Eingabe vom 7. Okto-
ber 2014 ihrerseits mit, auf die Erhebung einer Anschlussberufung sowie auf das
Stellen von Beweisantragen zu verzichten, und beantragte die Bestatigung des

vorinstanzlichen Urteils (Urk. 92).

1.3. Mit Urteil vom 16. Februar 2015 (Urk. 119) wurde der Beschuldigte — nach
Feststellung der Rechtskraft der vorinstanzlichen Dispositivziffern 5 und 6 — der
einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbin-
dung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB schuldig gesprochen (Dispositivziffer 1) und
mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bestraft (Dispositivziffer 2). Der Vollzug
der Freiheitsstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festge-
setzt (Dispositivziffer 3). Weiter wurde festgestellt, dass der Beschuldigte gegen-
Uber dem Privatklager aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach
schadenersatz- und genugtuungspflichtig ist, wobei der Privatklager zur genauen
Feststellung des Umfanges des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruches auf
den Weg des Zivilprozesses verwiesen wurde (Dispositivziffer 4). Das Urteil wur-

de den Parteien schriftlich in vollstandiger Ausfertigung erdffnet bzw. zugestellt
(Urk. 121).

1.4. Gegen das obergerichtliche Urteil vom 16. Februar 2015 erhob der Be-
schuldigte mit Eingabe vom 14. April 2015 Beschwerde in Strafsachen an das

Bundesgericht (Urk. 123/2) und beantragte die Aufhebung des angefochtenen



Entscheids sowie die Ruckweisung der Sache an das Obergericht zur Neuent-

scheidung unter Beachtung der Rechtsaufassung des Bundesgerichts.

1.5. Mit Urteil vom 29. Oktober 2015 hiess die Strafrechtliche Abteilung des
Bundesgerichts die Beschwerde gut, hob das obergerichtliche Urteil vom

16. Februar 2015 auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an die hiesige
Kammer zurick (Urk. 129).

1.6. Mit Prasidialverfuigung vom 2. Dezember 2015 wurde — im Einverstandnis
mit allen Beteiligten (Urk. 131) — die schriftiche Durchfihrung des Berufungs-
verfahrens angeordnet und dem Beschuldigten Frist angesetzt, um schriftlich Be-

rufungsantrage zu stellen und zu begrinden sowie letztmals Beweisantrage zu
stellen (Urk. 132).

1.7. Mit Eingabe vom 17. Dezember 2015 (Poststempel 18. Dezember 2015)
reichte der Beschuldigte die Berufungsbegrundung ein (Urk. 134), welche mit Ver-
fugung vom 22. Dezember 2015 dem Privatklager sowie der Staatsanwaltschaft
zugestellt wurde, um schriftlich die Berufungsantwort einzureichen sowie letztmals
eigene Beweisantrage zu stellen; weiter wurde die Berufungsbegrindung auch

der Vorinstanz zur freigestellten Vernehmlassung zugestellt (Urk. 137).

Mit Eingabe vom 21. Dezember 2015 reichte die Staatsanwaltschaft unter Bezug-
nahme auf die Prasidialverfigung vom 2. Dezember 2015 der Vollstandigkeit hal-
ber die Akten betreffend die inzwischen rechtskraftige Nichtanhandnahme-

verfligung im Strafverfahren gegen B. ein (Urk. 139 und 141).

Mit Schreiben vom 8. Januar 2016 verzichtete die Staatsanwaltschaft auf Stel-
lungnahme sowie auf die Stellung weiterer Beweisantrage (Urk. 142). Mit Eingabe
vom 2. Marz 2016 reichte der Privatklager seine Berufungsantwort ein (Urk. 146).
Mit Prasidialverfigung vom 4. Marz 2016 wurden die jeweiligen Eingaben den je-
weiligen Prozessbeteiligten zur allfaligen weiteren Stellungnahme zugestellt
(Urk. 148). Mit Schreiben vom 9. Marz 2016 verzichtete der Privatklager auf eine
weitere Stellungnahme (Urk. 150). Mit Schreiben vom 24. Marz 2016 reichte der

Beschuldigte eine erganzende Stellungnahme ein (Urk. 152), welche mit Prasidi-



alverfugung vom 7. April 2016 dem Privatklager sowie der Staatsanwaltschaft zur
freigesteliten Vernehmlassung zugestellt wurde (Urk. 155). Mit Eingabe vom
19. April 2016 liess sich der Privatklager erneut vernehmen (Urk. 157). Auf Zustel-
lung dieser Eingabe hin (Urk. 160) erfolgte innert angesetzter Frist keine weitere

Stellungnahme.

2. Gegenstand des (zweiten) Berufungsverfahrens

Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Beschuldigten gutgeheissen und die
Sache zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurickgewiesen. Als in
Rechtskraft erwachsen gelten, wie bereits erwahnt, nach wie vor die Dispositiv-
ziffern 5 und 6 des erstinstanzlichen Urteils. Das obergerichtliche Urteil vom
16. Februar 2015 (SB140414; Urk. 119) ist demgegentber vollumfanglich auf-

gehoben worden.

Das Gericht, an das zurickgewiesen wird (ebenso wie das Bundesgericht selber,
falls ihm die Sache erneut unterbreitet wird), ist an die rechtlichen Erwagungen im
Ruckweisungsentscheid gebunden. Die Bindungswirkung der Ruckweisung ergibt
sich aus deren Begrundung, die sowohl den Rahmen fur die neuen Tatsachen-
feststellungen als jenen flr die neue rechtliche Begrindung vorgibt (BGE 135 Il
334 E. 2und E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. Art. 107 Abs. 2 Satz 1 BGG).

3. Massgebender Sachverhalt geméss Bundesgericht

Der Beschuldigte macht im Wesentlichen geltend, der Privatklager sei am
15. November 2012 — im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung — mit einem
Inbusschltssel (Urk. 19/3 S. 42 [Foto]) auf ihn zugekommen, um ihm diesen in die
Rippen zu stossen. Daraufhin habe er den Privatklager ,blockiert®, reflexartig” ei-
nen nebenan liegenden Gummihammer (Urk. 19/3 S. 43 [Foto]) ergriffen und mit
diesem dem Privatklager an den Kopf geschlagen. Die Sachdarstellung des Pri-

vatklagers entspricht im Wesentlichen der Anklage (Urk. 31 S. 2f.).

Der Privatklager erlitt neben geringfligigen Verletzungen eine Gehirnerschitte-

rung sowie eine mit vier Einzelknopfnahten versorgte Rissquetschwunde am lin-



ken Hinterkopf (occipital hinter dem linken Ohr) und war vom 15. bis zum
17. November 2012 hospitalisiert.

In seinem Urteil 6B_375/2015 vom 29. Oktober 2015 (Urk. 129) stellte das
Bundesgericht zusammenfassend fest, es sei — entgegen der willkirlichen Be-
weiswurdigung durch das Obergericht — von der Tatversion des Beschuldigten
auszugehen (Urk. 129 E. 2.9). Der Privatklager sei der Angreifer. Dies lasse keine
Zweifel aufkommen (Urk. 129 E. 2.8.4). Nicht entschieden sei damit allerdings,
wie der Hammerschlag unter Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsge-
sichtspunkten zu beurteilen sei (Urk. 129 E. 2.9).

Im Einzelnen ging das Bundesgericht von folgendem, fir die hiesige Kammer

verbindlichen Sachverhalt aus:

Der Beschuldigte hat den nach eigenen Angaben im Betrieb flr seine aggressive
Art und Weise bekannten Privatklager, dem er sich offenkundig Uberlegen fuhlte,
schon seit Jahren mit seinen "Sticheleien" geneckt bzw. mutwillig provoziert
("schon hundert Mal gesagt"; was in diesem Milieu spasseshalber durchaus Ublich
ist), obwohl dieser bereits ernsthafte Drohungen ausgestossen hatte (Urk. 129
E.2.8.2 Abs. 2;E. 2.8.4; E. 2.2.2 letzter Absatz).

Mit Blick auf die Tat zeigte sich der Beschuldigte Uberrascht, dass der Privatkla-
ger auf seine Sticheleien "dieses Mal so reagiert hat" (Urk. 129 E. 2.8.2 Abs. 2).
Dies kam fur den Beschuldigten unerwartet (Urk. 129 E. 2.2.2 letzter Absatz), war

aber nach aller Lebenserfahrung eines Tages zu erwarten (Urk. 129 E. 2.8.4).

Konkret ging der Privatklager mit einem Inbusschlissel in der Hand frontal
(Urk. 129 E. 2.8.3 Abs. 2) und Uberraschend auf den Beschuldigten los (Urk. 129
E.2.2.2 letzter Absatz). Dabei wollte der Privatklager den Beschuldigten mit ei-
nem ,grossen” (Urk. 129 E. 2.1 Abs. 2) Inbusschlissel in die Rippen bzw. Bauch-
gegend stechen (Urk. 129 E. 2.1 Abs. 2 i.f.). Ein solcher Inbusschlissel ist (ent-
gegen der hiesigen Kammer) nicht "stumpf" und ein Angriff damit in der Faust ei-
nes wutenden Kontrahenten auch nicht "relativ harmlos" (Urk. 129 E. 2.8.2
Abs. 2).



Der Beschuldigte blockierte daraufhin die Hand des Angreifers und schlug "re-
flexartig" mit einem eben greifbaren Hammer zu (Urk. 129 E. 2.2.2 letzter Absatz).
Der Beschuldigte ergriff den Hammer in einer leicht geblckten Haltung und
schlug damit in einer kreisformigen Aufwartsbewegung seitlich an den Kopf des
Privatklagers (Urk. 129 E. 2.8.3 Abs. 1). Er handelte dabei "reflexartig”, indem er
die gegnerische Faust mit dem Inbusschlussel zunachst linkshandig abblockte
und mit "irgendetwas", das ihm gerade in die Finger kam, aus der unmittelbar ein-
genommenen Position heraus zuschlug (Urk. 129 E. 2.8.3 Abs. 2). Diese in einer
leicht gebuckten Position des Beschuldigten ausgefihrte, kreisformige Aufwarts-
bewegung mit dem Hammer, ohne zu wissen, wo er traf, ist um so naheliegender
und erklarbar, als der Beschuldigte im Militar in Selbstverteidigung ausgebildet
worden war und in seiner Jugend Karate trainiert hatte. Es leuchte deshalb (ent-
gegen der Ansicht des Obergerichts) durchaus ein, weshalb der Beschuldigte
nicht realisierte, wo er den Privatklager getroffen hatte (Urk. 129 E. 2.8.3 Abs. 2).

4. Rechtliche Wiirdigung

Nachdem das Bundesgericht die vorliegende Sache zur Priufung allfalliger Recht-
fertigungs- bzw. Schuldausschliessungsgrinde zurlickgewiesen hat (Urk. 129
E. 2.9), ist ohne weiteres von einer einfachen Korperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB auszugehen.

Verwendet der Tater einen gefahrlichen Gegenstand im Sinne von Art. 123 Ziff. 2
StGB, wird er von Amtes wegen verfolgt. Ein Gegenstand ist gefahrlich im Sinne
von Art. 123 Ziff. 2 StGB, wenn er so verwendet wird, dass ein hohes Risiko der
Totung oder schweren Korperverletzung gemass Art. 122 StGB besteht; was fir
eine Verletzung effektiv eingetreten ist, spielt dabei keine Rolle (Urteil des Bun-
desgerichts 6B_99/2013 vom 10. Juni 2013 E. 2.3.2 mit Hinweisen auf: BGE 111
IV 123 E. 4; 101 IV 285; Urteil 6S.65/2002 vom 26. April 2002 E. 3.2 mit Bei-

spielen).

Die vorliegend entstandene Rissquetschwunde belegt, dass der Beschuldigte mit
einer gewissen Wucht zuschlug. Ein so ausgefluhrter Schlag mit einem Hartgum-

mihammer gegen den Kopf eines Menschen birgt das hohe Risiko einer schweren



Korperverletzung namentlich in Form einer Hirnschadigung. Demzufolge verwen-
dete der Beschuldigte vorliegend einen gefahrlichen Gegenstand im Sinne von
Art. 123 Ziff. 2 StGB.

Da der Beschuldigte — gemass den bundesgerichtlichen Feststellungen — reflex-
artig zuschlug, ohne zu wissen, wo er den Privatklager traf (Urk. 129 E. 2.8.3
Abs. 2), ist von einer eventualvorsatzlichen Tatbegehung auszugehen. Der Be-
schuldigte nahm in Kauf, dem Privatklager Verletzungen zuzufigen, die Uber
blosse Tatlichkeiten hinausgehen, auch wenn er nicht mit den konkret eingetrete-
nen Verletzungen rechnete. Weiter nahm er auch bewusst das in der Verwendung

eines gefahrlichen Gegenstandes liegende Risiko in Kauf.

Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht,
so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Um-
standen angemessenen Weise abzuwehren (Art. 15 StGB). Uberschreitet der
Abwehrende die Grenzen der Notwehr, so mildert das Gericht die Strafe (Art. 16
Abs. 1 StGB). Uberschreitet er die Grenzen der Notwehr in entschuldbarer Aufre-
gung oder Bestlrzung Uber den Angriff, so handelt er nicht schuldhaft (Art. 16
Abs. 2 StGB). Nach der Rechtsprechung muss die Abwehr in einer Notwehrsitua-
tion nach der Gesamtheit der Umstande als verhaltnismassig erscheinen. Eine
Rolle spielen vor allem die Schwere des Angriffs, die durch den Angriff und die
Abwehr bedrohten Rechtsguter, die Art des Abwehrmittels und dessen tatsachli-
che Verwendung (BGE 102 IV 65 E. 2a mit Hinweisen, insb. BGE 79 IV 148 E. 1).
Die Angemessenheit der Abwehr ist aufgrund jener Situation zu beurteilen, in der
sich der rechtswidrig Angegriffene im Zeitpunkt seiner Tat befand. Es durfen nicht
nachtraglich allzu subtile Uberlegungen dariber angestellt werden, ob der Ange-
griffene sich nicht allenfalls auch mit anderen, weniger einschneidenden Mass-
nahmen hatte begnigen kénnen und sollen (BGE 107 IV 12 E. 3a mit Hinweis;
zum Ganzen: BGE 136 IV 51 E. 3.2 mit Hinweisen).

Besondere Zurlickhaltung ist bei der Verwendung von gefahrlichen Werkzeugen
zur Abwehr (Messer, Schusswaffen etc.) geboten, da deren Einsatz stets die Ge-
fahr schwerer oder gar todlicher Verletzungen mit sich bringt. Angemessen ist die

Abwehr, wenn der Angriff nicht mit weniger gefahrlichen und zumutbaren Mitteln



hatte abgewendet werden konnen, der Tater womdglich gewarnt worden ist und
der Abwehrende vor der Benutzung des gefahrlichen Werkzeugs das Notige zur
Vermeidung einer Ubermassigen Schadigung vorgekehrt hat. Auch ist eine Abwa-
gung der auf dem Spiel stehenden Rechtsguter unerlasslich. Doch muss deren
Ergebnis fur den Angegriffenen, der erfahrungsgemass rasch handeln muss, mu-
helos erkennbar sein (BGE 136 IV 49 E. 3.3 mit Hinweisen).

Vorliegend griff der wutende Privatklager den Beschuldigten mit einem Inbus-
schlissel an, indem er frontal auf ihn losging. Diese Handlung ist ohne weiteres
als widerrechtliche, gegen die korperliche Integritat des Beschuldigten gerichtete

Angriffshandlung im Sinne von Art. 15 StGB zu qualifizieren.

Dieser Angriff erfolgte fur den Beschuldigten vollig unerwartet und mit einem ge-
fahrlichen Gegenstand. Auch wenn der Angreifer zunachst nur in die Rippen des
Beschuldigten zu stechen beabsichtige, ist dieser Angriff — wie das Bundesgericht
festhielt — nicht als ,relativ harmlos®, sondern — e contrario — zumindest als relativ
gefahrlich zu werten, zumal der Privatklager mit dem Angriff mit dem Inbusschlts-
sel eine doch erhebliche Verletzungsgefahr schuf. Dies erforderte eine Reaktion
innert Sekundenbruchteilen. Eine Abwehr mit Hilfe eines reflexartigen Hartgum-
mihammerschlags zum Kopf des Angreifers mit einer Intensitat, wie sie vorliegend
zum Einsatz kam, erweist sich unter diesen Umstanden gerade noch als verhalt-
nismassig, zumal rechtsprechungsgemass allzu subtile Differenzierungen — ins-
besondere mit Blick auf die geforderte schnelle Reaktion — zu vermeiden sind.
Zusammenfassend erweist sich die Abwehrhandlung als proportional, zumal sie
gegen das gleichrangige Rechtsgut — die kdrperliche Integritat — gerichtet war,
welches auch der Angreifer anvisiert hatte. Zudem halten sich auch das Angriffs-
sowie das Verteidigungsmittel (grosser Inbusschlissel bzw. Hartgummihammer)
beziglich Gefahrlichkeit in etwa die Waage. Auch unter Subsidiaritatsgesichts-
punkten ist die Abwehrhandlung gerade noch vertretbar, da vom Beschuldigten
zumindest in der Uberaus kurzen Reaktionszeit nicht verlangt werden kann, er

hatte sich eines milderen Abwehrmittels bedienen muissen.

Die nachweislich ungewollte und unerwartete ,Provokation® des Angriffs durch

verbale ,Sticheleien® seitens des Angegriffenen bleibt ohne Einfluss auf die Beur-



teilung der Notwehrsituation. Hat der Angegriffene den Angriff, ohne es zu wollen,
namlich durch sein Vorverhalten beeinflusst, bleibt das Notwehrrecht uneinge-
schrankt bestehen (BGE 102 IV 228).

Fazit: Der Beschuldigte ist in Anwendung von Art. 15 StGB vom Vorwurf der ein-
fachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung
mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB freizusprechen.

5.  Zivilanspriche

Das Gericht entscheidet Uber die anhangig gemachte Zivilklage, wenn es den be-
schuldigten freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 lit. b
StPO). Ist der Sachverhalt hingegen nicht spruchreif und wird der Beschuldigte
freigesprochen, so wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2
lit. d StPO). Bei der Beurteilung von Zivilanspruchen ist der Strafrichter nicht an
die strafrechtliche Beurteilung gebunden (Art. 53 OR).

Der vorliegende Sachverhalt erweist sich auch in zivilrechtlicher Hinsicht als liqui-
de, denn auch unter zvilrechtlichen Gesichtspunkten ist von einer berechtigten
Notwehr im Sinne von Art. 52 Abs. 1 OR seitens des Beschuldigten auszugehen.
Als Folge davon ware ein allféliger vom Privatklager erlittener Schaden ohnehin
nicht zu ersetzen. Entsprechendes gilt auch fur das Genugtuungsbegehren des

Privatklagers.

Demzufolge sind die Schadenersatz- und die Genugtuungsforderung des Privat-

klagers abzuweisen.

6. Kosten- und Entschadigungsfolgen

Da der Beschuldigte freigesprochen wird und im Berufungsverfahren obsiegt, sind
zum einen die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsver-
fahrens, einschliesslich Kosten der amtlichen Verteidigung von RA Dr. X1._
im Betrag von Fr. 7'433.15, auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 426 Abs. 1 und
2 StPO; Art. 428 Abs.1 StPO). Gleiches qilt fir die Kosten beider Berufungs-
verfahren (SB140414 sowie 150458).



Ausgangsgemass hat der Beschuldigte Anspruch auf Entschadigung fur seine er-
betene anwaltliche Verteidigung (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Der Beizug einer
anwaltlichen Verteidigung war vorliegend gerechtfertigt und der geltend gemachte
Aufwand erscheint angemessen. Antragsgemass ist dem Beschuldigten eine Ent-
schadigung fur anwaltliche Verteidigung in der Hohe von Fr. 17'530.15 (Urk. 136
sowie Urk. 154: Fr. 16'944.55 + Fr. 585.60) aus der Gerichtskasse auszurichten.

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezrksgerichtes Hinwil vom

15. April 2014 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
1.4, [.]

5. Rechtsanwalt Dr. iur. X1. , wird fir seine Bemihungen und Barauslagen als
amtlicher Verteidiger des Beschuldigten aus der Gerichtskasse wie folgt entschadigt:

Honorar: Fr. 6'664.00
Barauslagen: Fr. 218.55
MwSt 8.0%: Fr. _550.60

Total: Fr. 7'433.15
6. Die Entscheidgeblhr wird angesetzt auf:
Fr. 5'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 100.00 Auslagen Gericht (Zeugenentschadigung)
Fr. 816.00 Kosten Kantonspolizei
Fr. 2'500.00 Gebuhr Anklagebehérde
Fr. 590.00 Auslagen Untersuchung (med. Berichte, Zeugenentsch.)
Fr. 7'433.15 amtliche Verteidigung
7.-8. [..]

9. (Mitteilungen)
10.  (Rechtsmittel)

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.



Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. wird in Anwendung von Art. 15 StGB frei-
gesprochen vom Vorwurf der einfachen Korperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB.

Die Anspruche des Privatklagers B. auf Schadenersatz und Genugtu-

ung werden abgewiesen.

Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens,
einschliesslich Kosten der amtlichen Verteidigung von RA Dr. X1. im

Betrag von Fr. 7'433.15, werden auf die Gerichtskasse genommen.

Die Gerichtsgebuhr beider Berufungsverfahren (SB140414 sowie SB150458)

fallen ausser Ansatz.

Die Kosten beider Berufungsverfahren (SB140414 sowie SB150458) werden

auf die Gerichtskasse genommen.

Dem Beschuldigten wird fur beide Berufungsverfahren (SB140414 sowie
SB150458) eine Prozessentschadigung von Fr.17'530.15 flr anwaltliche

Verteidigung aus der Gerichtskasse zugesprochen.

Schriftliche Mitteilung in vollstandiger Ausfertigung an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten

- Rechtsanwalt lic. iur. Y. im Doppel fur sich und zuhanden des
Privatklagers

- die Staatsanwaltschaft See/Oberland

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

alifalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemass
Art. 12 Abs.1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 130 (mit dem
Vermerk Freispruch)



- die Kantonspolizei Zirich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG) betr. Geschafts-Nr. 56334748

- das Migrationsamt des Kantons Zdrich.

8. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-
gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
l. Stratkammer

Zurich, 19. August 2016

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. P. Marti Dr. iur. F. Manfrin



	Urteil vom 19. August 2016
	Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 15. April 2014: (Urk. 82 S. 45 f.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB schuldig.
	2. Der Beschuldigte wird mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bestraft.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatz- und genugtuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruche...
	5. Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____, wird für seine Bemühungen und Barauslagen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten aus der Gerichtskasse wie folgt entschädigt:
	Honorar: Fr. 6'664.00
	Barauslagen:  Fr.   218.55
	MwSt 8.0%: Fr.   550.60
	Total:  Fr. 7'433.15
	6. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	7. Die Kosten der Untersuchung (Kantonspolizei/Staatsanwaltschaft) und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Staatskasse genommen. Das Nachforderungsrecht gemäss Art. 135 ...
	8. Der Beschuldigte wird überdies verpflichtet, dem Privatkläger für das gesamte Verfahren eine Entschädigung i.S.v. Art. 433 StPO von Fr. 9'589.20 zu bezahlen.
	9. (Mitteilungen)
	10. (Rechtsmittel)"
	Berufungsanträge im zweiten Berufungsverfahren:
	Erwägungen:
	1. Verfahrensgang
	1.1. Mit vorinstanzlichem Urteil vom 15. April 2014 wurde der Beschuldigte der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB schuldig gesprochen (Dispositivziffer 1) und mit einer F...
	1.2. Gegen dieses Urteil, das dem Beschuldigten am 25. April 2014 zuging (Urk. 67; vgl. Prot. I S. 18 unten), meldete dieser fristgerecht Berufung an (Urk. 68). Am 4. Juni 2014 wurde Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ als amtlicher Verteidiger des Beschul...
	1.3. Mit Urteil vom 16. Februar 2015 (Urk. 119) wurde der Beschuldigte – nach Feststellung der Rechtskraft der vorinstanzlichen Dispositivziffern 5 und 6 – der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art....
	1.4. Gegen das obergerichtliche Urteil vom 16. Februar 2015 erhob der Beschuldigte mit Eingabe vom 14. April 2015 Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht (Urk. 123/2) und beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie die Rückweisu...
	1.5. Mit Urteil vom 29. Oktober 2015 hiess die Strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts die Beschwerde gut, hob das obergerichtliche Urteil vom 16. Februar 2015 auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an die hiesige Kammer zurück (Urk. 129).
	1.6. Mit Präsidialverfügung vom 2. Dezember 2015 wurde – im Einverständnis mit allen Beteiligten (Urk. 131) – die schriftliche Durchführung des Berufungsverfahrens angeordnet und dem Beschuldigten Frist angesetzt, um schriftlich Berufungsanträge zu s...
	1.7. Mit Eingabe vom 17. Dezember 2015 (Poststempel 18. Dezember 2015) reichte der Beschuldigte die Berufungsbegründung ein (Urk. 134), welche mit Verfügung vom 22. Dezember 2015 dem Privatkläger sowie der Staatsanwaltschaft zugestellt wurde, um schri...
	Mit Eingabe vom 21. Dezember 2015 reichte die Staatsanwaltschaft unter Bezugnahme auf die Präsidialverfügung vom 2. Dezember 2015 der Vollständigkeit halber die Akten betreffend die inzwischen rechtskräftige Nichtanhandnahmeverfügung im Strafverfahre...
	Mit Schreiben vom 8. Januar 2016 verzichtete die Staatsanwaltschaft auf Stellungnahme sowie auf die Stellung weiterer Beweisanträge (Urk. 142). Mit Eingabe vom 2. März 2016 reichte der Privatkläger seine Berufungsantwort ein (Urk. 146). Mit Präsidialv...

	2. Gegenstand des (zweiten) Berufungsverfahrens
	Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Beschuldigten gutgeheissen und die Sache zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurückgewiesen. Als in Rechtskraft erwachsen gelten, wie bereits erwähnt, nach wie vor die Dispositivziffern 5 und 6 des ersti...
	Das Gericht, an das zurückgewiesen wird (ebenso wie das Bundesgericht selber, falls ihm die Sache erneut unterbreitet wird), ist an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid gebunden. Die Bindungswirkung der Rückweisung ergibt sich aus deren...

	3. Massgebender Sachverhalt gemäss Bundesgericht
	Der Beschuldigte macht im Wesentlichen geltend, der Privatkläger sei am 15. November 2012 – im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung – mit einem Inbusschlüssel (Urk. 19/3 S. 42 [Foto]) auf ihn zugekommen, um ihm diesen in die Rippen zu stossen. Darau...
	Der Privatkläger erlitt neben geringfügigen Verletzungen eine Gehirnerschütterung sowie eine mit vier Einzelknopfnähten versorgte Rissquetschwunde am linken Hinterkopf (occipital hinter dem linken Ohr) und war vom 15. bis zum 17. November 2012 hospita...
	In seinem Urteil 6B_375/2015 vom 29. Oktober 2015 (Urk. 129) stellte das  Bundesgericht zusammenfassend fest, es sei – entgegen der willkürlichen Beweiswürdigung durch das Obergericht – von der Tatversion des Beschuldigten auszugehen (Urk. 129 E. 2.9)...
	Im Einzelnen ging das Bundesgericht von folgendem, für die hiesige Kammer verbindlichen Sachverhalt aus:
	Der Beschuldigte hat den nach eigenen Angaben im Betrieb für seine aggressive Art und Weise bekannten Privatkläger, dem er sich offenkundig überlegen fühlte, schon seit Jahren mit seinen "Sticheleien" geneckt bzw. mutwillig provoziert ("schon hundert ...
	Mit Blick auf die Tat zeigte sich der Beschuldigte überrascht, dass der Privatkläger auf seine Sticheleien "dieses Mal so reagiert hat" (Urk. 129 E. 2.8.2 Abs. 2). Dies kam für den Beschuldigten unerwartet (Urk. 129 E. 2.2.2 letzter Absatz), war aber ...
	Konkret ging der Privatkläger mit einem Inbusschlüssel in der Hand frontal (Urk. 129 E. 2.8.3 Abs. 2) und überraschend auf den Beschuldigten los (Urk. 129 E. 2.2.2 letzter Absatz). Dabei wollte der Privatkläger den Beschuldigten mit einem „grossen“ (U...
	Der Beschuldigte blockierte daraufhin die Hand des Angreifers und schlug "reflexartig" mit einem eben greifbaren Hammer zu (Urk. 129 E. 2.2.2 letzter Absatz). Der Beschuldigte ergriff den Hammer in einer leicht gebückten Haltung und schlug damit in ei...

	4. Rechtliche Würdigung
	Nachdem das Bundesgericht die vorliegende Sache zur Prüfung allfälliger Rechtfertigungs- bzw. Schuldausschliessungsgründe zurückgewiesen hat (Urk. 129 E. 2.9), ist ohne weiteres von einer einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1...

	Verwendet der Täter einen gefährlichen Gegenstand im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 StGB, wird er von Amtes wegen verfolgt. Ein Gegenstand ist gefährlich im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 StGB, wenn er so verwendet wird, dass ein hohes Risiko der Tötung oder ...
	Die vorliegend entstandene Rissquetschwunde belegt, dass der Beschuldigte mit einer gewissen Wucht zuschlug. Ein so ausgeführter Schlag mit einem Hartgummihammer gegen den Kopf eines Menschen birgt das hohe Risiko einer schweren Körperverletzung namen...
	Da der Beschuldigte – gemäss den bundesgerichtlichen Feststellungen – reflexartig zuschlug, ohne zu wissen, wo er den Privatkläger traf (Urk. 129 E. 2.8.3 Abs. 2), ist von einer eventualvorsätzlichen Tatbegehung auszugehen. Der Beschuldigte nahm in K...
	Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren (Art. 15 StGB). Überschreitet der Abwehrende die Grenz...
	Besondere Zurückhaltung ist bei der Verwendung von gefährlichen Werkzeugen zur Abwehr (Messer, Schusswaffen etc.) geboten, da deren Einsatz stets die Gefahr schwerer oder gar tödlicher Verletzungen mit sich bringt. Angemessen ist die Abwehr, wenn der ...
	Vorliegend griff der wütende Privatkläger den Beschuldigten mit einem Inbusschlüssel an, indem er frontal auf ihn losging. Diese Handlung ist ohne weiteres als widerrechtliche, gegen die körperliche Integrität des Beschuldigten gerichtete Angriffshand...
	Dieser Angriff erfolgte für den Beschuldigten völlig unerwartet und mit einem gefährlichen Gegenstand. Auch wenn der Angreifer zunächst nur in die Rippen des Beschuldigten zu stechen beabsichtige, ist dieser Angriff – wie das Bundesgericht festhielt –...
	Die nachweislich ungewollte und unerwartete „Provokation“ des Angriffs durch verbale „Sticheleien“ seitens des Angegriffenen bleibt ohne Einfluss auf die Beurteilung der Notwehrsituation. Hat der Angegriffene den Angriff, ohne es zu wollen, nämlich du...

	5. Zivilansprüche
	6. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	Da der Beschuldigte freigesprochen wird und im Berufungsverfahren obsiegt, sind zum einen die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, einschliesslich Kosten der amtlichen Verteidigung von RA Dr. X1._____ im Betrag von Fr....
	Ausgangsgemäss hat der Beschuldigte Anspruch auf Entschädigung für seine erbetene anwaltliche Verteidigung (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Der Beizug einer anwaltlichen Verteidigung war vorliegend gerechtfertigt und der geltend gemachte Aufwand erschei...

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 15. April 2014 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	1.-4. […]
	5. Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____, wird für seine Bemühungen und Barauslagen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten aus der Gerichtskasse wie folgt entschädigt:
	Honorar: Fr. 6'664.00
	Barauslagen:  Fr.   218.55
	MwSt 8.0%: Fr.   550.60
	Total: Fr. 7'433.15
	6. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	7.-8. […]
	9. (Mitteilungen)
	10. (Rechtsmittel)
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ wird in Anwendung von Art. 15 StGB freigesprochen vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB.
	2. Die Ansprüche des Privatklägers B._____ auf Schadenersatz und Genugtuung werden abgewiesen.
	3. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, einschliesslich Kosten der amtlichen Verteidigung von RA Dr. X1._____ im  Betrag von Fr. 7'433.15, werden auf die Gerichtskasse genommen.
	4. Die Gerichtsgebühr beider Berufungsverfahren (SB140414 sowie SB150458) fallen ausser Ansatz.
	5. Die Kosten beider Berufungsverfahren (SB140414 sowie SB150458) werden auf die Gerichtskasse genommen.
	6. Dem Beschuldigten wird für beide Berufungsverfahren (SB140414 sowie SB150458) eine Prozessentschädigung von Fr. 17'530.15 für anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse zugesprochen.
	7. Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers
	 die Staatsanwaltschaft See/Oberland
	 die Vorinstanz
	 die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 130 (mit dem  Vermerk Freispruch)
	 die Kantonspolizei Zürich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG) betr. Geschäfts-Nr. 56334748
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich.

	8. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

